
Die nachstehend abgedruckte SpO des DHB findet Anwendung für den 
gesamten Spielbetrieb im HVNB. Im Anschluss an die einzelnen Bestimmungen 
der SpO DHB sind ergänzende Bestimmungen des HVNB (SpO HVNB) in kursiver 
Schrift aufgeführt, die für den Bereich des HVNB verbindlich sind. 
Stand: 01.01.2024

Spielordnung [SpO) des 

DHB und des HVNB 



Spielordnung des Handballverbandes Niedersachsen-Bremen e. V. Seite 2 

I



Spielordnung des Handballverbandes Niedersachsen-Bremen e. V. Seite 3 

Ausbildungskostenentschädigung
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(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

(2)
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(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

- 

- 

- 

- 

- 

(6) 

(7)
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(1) 

(2)

(3) 

a) 

b) 

c) 

d) 

Mannschaftsspielgemeinschaft ist der Antrag an die betreffenden Regionen zu stellen und durch die 
Region zu genehmigen, in der die Mannschaft am Spielbetrieb teilnimmt. 
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(1) 

(2) 

a) 

b) 

(3)
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(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3)
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(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3)

Die Mitglieder einer Spielgemeinschaft erhalten die Spielberechtigung für die Spielgemeinschaft. Diese Spielberechtigung 
gilt mit der Genehmigung des Vertrages über die Bildung der Spielgemeinschaft durch den zuständigen Landesverband als 
erteilt. Dabei ist zulässig, dass Jugendliche Spielgemeinschaften verschiedener Vereine angehören. 
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(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(1) 

(2)
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(3) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

m)
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9)
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1)
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

a) 

b) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2)
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(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

a) 

b) 

c) 

(5)
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(1) 

a. 

b. 

(2) 

a. 

b. 

(3) 

(4) 

(5) 

(1)
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(2) 

(3) 

a) 

b) 

c) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f)
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g) 

h) 

i) 

(1) 

(2) 

(1)

a) 

b) 

(2)

(3)

Der
Das IHF-Reglement für Verbandswechsel ist zu beachten.
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(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4)

Ein lokal ausgebildeter Spieler mit vertraglicher Bindung, der bis zum Ende des Spieljahres das 23. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, kann als solcher in einem Spieljahr höchstens für drei Vereine in den Bundesligen Männer (jedoch nicht 
gleichzeitig, außer gemäß § 70) die Spielberechtigung erhalten; ein Vereinswechsel kann für ihn, auch im Falle eines 
Erstvertragsabschlusses, nur vor dem 1. April eines Spieljahres vollzogen werden. 

(4)

 Ein lokal ausgebildeter Spieler ist ein Spieler, der für drei vollständige Spieljahre, gleich, ob aufeinander folgend oder nicht, 
oder über einen Zeitraum von 36 Monaten zwischen seinem 13. und seinem 21. Lebensjahr bei einem Verein oder mehreren 
Vereinen, die Mitglied in einem Landesverband des DHB sind, spielberechtigt war. 

(5)

(6)
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(5) 

(1) 

(2) 

(1) 

a) 

b) 

(2) 

(3) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e)
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f) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) Die Dritte Liga besteht bei den Männern aus 64 und bei den Frauen ab der Saison 2024/2025 aus 36 Mannschaften. Die
Aufstiegsregelung zwischen Dritter Liga und der darunter liegenden werden vom Bundesrat festgelegt.



Spielordnung des Handballverbandes Niedersachsen-Bremen e. V. Seite 26 

(4) 

a) 

(5) 

a) 

b) 

(6) 

(7) 

(8) 

(1) 

(2)

Unterhalb der Dritten Liga erhalten folgende Landesverbände/ Förderregionen bei den Männern jeweils die angegebene 
Anzahl an Aufstiegsplätzen in die Dritte Liga. Bei den Frauen erhalten die Landesverbände/ Förderregionen insgesamt sechs 
Aufstiegsplätze und die angegebene Anzahl an Teilnahmerechten an den Aufstiegsrunden zur Dritten Liga: 

a) Hamburg/Schleswig-Holstein (1)
b) Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern (1)
c) Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen (1)
d) Niedersachsen-Bremen (2)
e) Westfalen (1)
f) Niederrhein/Mittelrhein (1)
g) Rheinhessen/Rheinland/Pfalz/Saar (1)
h) Hessen (1)
i) Baden Württemberg (2)
j) Bayern (1)

unterhalb der Landesliga
Als Landesliga sollte nur eine Staffel gebildet werden. Es wird einheitlich

in den Leistungsklassen der Männer gespielt.

(Änderungen gelten ab dem 01. Juli 2024)
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a) 

b) 

c) 

d) 

(3) 

(4) 

a) 

b) 

c) 

(5) 

a) 

b) 

c) 

(6) 

a) 

b) 

(1) 

(2) 

e) Regionsoberliga

Landesliga

Verbandsliga

Oberliga

Regionalliga

a) 

b) 

c) 

d) 

e) Regionsoberliga

Landesliga

Verbandsliga

Oberliga

Regionalliga

unterhalb der Landesliga
Als Landesliga sollte nur eine Staffel gebildet werden. Es wird einheitlich

in den Leistungsklassen der Frauen gespielt.

Landesliga

unterhalb der Landesliga
Als Landesliga sollte nur eine Staffel gebildet werden. Es wird einheitlich

in den Leistungsklassen der männlichen Jugend gespielt.

unterhalb der Landesliga
Als Landesliga sollte nur eine Staffel gebildet werden. Es wird einheitlich

in den Leistungsklassen der weiblichen Jugend gespielt.

Landesliga
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a) 

b) 

c) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7)

(1) 

(2)

Für die Meisterschaftsspiele werden die Mannschaften entsprechend ihren Leistungen in 
Spielklassen eingeordnet. Diese Einordnung richtet sich nach den Bestimmungen über Aufstieg 
und Abstieg. In jeder Liga des Verbandes ab Verbandsliga Landesliga aufwärts darf jeweils nur 
eine Mannschaft eines Vereins oder einer Spielgemeinschaft spielen. In allen anderen 
Spielklassen können beliebig viele Mannschaften eines Vereins oder einer Spielgemeinschaft 
mitwirken. Die Regionen können für ihren Spielbetrieb abweichende Richtlinien erlassen. Steigt 
eine Mannschaft ab, kommt ein Aufstieg für eine untere Mannschaft desselben Vereins oder 
derselben Spielgemeinschaft in die bisherige Spielklasse der abgestiegenen Mannschaft nicht 
in Betracht, auch wenn sie die Aufstiegsberechtigung erworben hat.

Die Regionalligen, Oberligen, und Verbandsligen und Landesligen müssen aus jeweils 
mindestens sechs Mannschaften bestehen.

(Änderungen gelten ab dem 01. Juli 2024)
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(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1)

(2) 

(2) 

Die Meisterschaftsspiele werden vor Beginn der neuen Spielsaison vom jeweiligen 
Spielausschuss für ihre Klassen ausgeschrieben. Die vorläufigen Spielpläne werden den 
beteiligten Vereinen oder Spielgemeinschaften nach Möglichkeit bis spätestens zum 01. Juli 
eines Jahres zur Kenntnis gebracht.

Die Spielleitenden Stellen können in den Altersklassen unterhalb der C – Jugend, für den von 
ihnen geleiteten Spielbetrieb abweichende Bestimmungen zur Anzahl der Spieler treffen.

(Änderungen gelten ab dem 01. Juli 2024)
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(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1)

Der Spielausschuss ist berechtigt, für jede an den Meisterschaftsspielen teilnehmende 
Mannschaft ein Meldegeld zu erheben. Die Höhe des Meldegeldes bestimmen Verband und die 
Regionen für ihre Spielklassen selbst. Der Zahlungstermin für die Meldegelder ist durch den 
Verbandsspielausschuss Spielausschuss vor Beginn der Spielsaison festzulegen. Wird der 
Zahlungstermin nicht eingehalten, wird der säumige Verein kostenpflichtig unter erneuter 
Fristsetzung von zwei Wochen gemahnt.

Soweit nicht von dem Spielausschuss über die Abrechnung der Spieleinnahmen besondere 
Bestimmungen getroffen sind, kann eine Spielabgabe von 5 % der Bruttoeinnahme gefordert 
werden. Anstelle der 5%igen Abgabe können Mindestbeträge angesetzt werden. Die reisende 
Mannschaft trägt ihre Fahrtkosten selbst.
Bei Entscheidungsspielen erhalten die Vereine der beteiligten Mannschaften zu gleichen Teilen 
einen etwaigen Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben. Ein etwaiger Unterschuss fällt 
den Vereinen der beteiligten Mannschaften zu gleichen Teilen zur Last.
Diese Regelung gilt auch für Wiederholungsspiele, soweit nicht durch Entscheidung einer 
Rechtsinstanz etwas anderes bestimmt worden ist.

Sollte eine Mannschaft in zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht bis zum Ende der Saison am 
Spielbetrieb teilnehmen, steigt sie automatisch in die niedrigste Spielklasse der geographisch zugehörigen 
Region ab.

(Änderungen gelten ab dem 01. Juli 2024)

(Änderungen gelten ab dem 01. Juli 2024)
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(1) 

a) 

b) 

c) 

(2) 

(3)

Die Regionen können für ihren Bereich abweichende Bestimmungen erlassen. Diese müssen in den 
Durchführungsbestimmungen enthalten sein, die vom jeweiligen Vorstand zu beschließen sind.

(Änderungen gelten ab dem 01. Juli 2024)
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(1) 

a) 

b) 

c) 

(2) 

a) 

b) 

c) 

(3) 

(4) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3)

Für die Saison 2024/25 gilt: Bei den Frauen beginnt die 1. DHB-Pokalrunde mit 24 Mannschaften. Diese setzen sich 
zusammen aus zehn Mannschaften der Bundesliga, zehn Mannschaften der Zweiten Bundesliga und vier Mannschaften aus 
den Landesverbänden. Ab der 2. Pokalrunde nehmen die vier Mannschaften der Bundesliga teil, die sich für die europäischen 
Wettbewerbe des Spieljahres 2023/24 qualifiziert haben. Einzelheiten regelt die HBF.

(5)

Die Regionen können für ihren Bereich abweichende Bestimmungen erlassen. Diese müssen in den 
Durchführungsbestimmungen enthalten sein.

(Änderungen gelten ab dem 01. Juli 2024)
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(4) 

a) 

- 

- 

b) 

1. 

2. 

3. 

c) 

(5) 

(6) 

(7)

An der ersten Qualifikationsrunde (Q1) nehmen jeweils durch Los ermittelte 6 Teilnehmer aus der dritten Liga und 6 
Teilnehmer aus der zweiten Liga teil.  An der zweiten Qualifikationsrunde nehmen die 6 Gewinner der Q1 und die 
verbleibenden 12 Teilnehmer aus der zweiten und dritten Liga teil. 

9 Mannschaften aus der  Mannschaften aus der Qualifikation (Q1 und Q2)

15

Es gelten für die Teilnehmer der Bundesliga und der zweiten Bundesliga die Platzierungen bzw. 
LigaZugehörigkeit in der laufenden Saison, für die Teilnehmer aus der dritten Liga gilt die Ermittlung des DHB in 
der Vorsaison, die unterklassige Mannschaft hat jeweils das Heimrecht; bei gleicher Klasse entscheidet das Los. 
Nach dem Achtelfinale wird das Viertelfinale mit 8 Mannschaften ausgespielt. Die Gewinner der 
Viertelfinalspiele qualifizieren sich für das Final Four. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4)

Vereine, von denen Frauen- und/oder Männermannschaften an den Meisterschaftsspielen der Oberligen, 
Verbandsligen und Landesligen des HVNB mitwirken, dürfen am HVNB Pokal teilnehmen. Die Teilnahme ist 
freiwillig. Mannschaften, die vom HVNB zur Teilnahme am DHB Pokal gemeldet wurden, sind verpflichtet, 
an den Deutschen Pokalmeisterschaften des DHB teilzunehmen.

Bei Pokalmeisterschaftsspielen sind die Vorschriften der §§ 45 SpO DHB und 42/I, 42/II, 42/IV, 45/I, 48/I 
und 50/I entsprechend anzuwenden. Zu den Pokalmeisterschaftsspielen des DHB können auf Landesebene 
von jedem Verein je zwei Männer- und Frauenmannschaften zugelassen werden.
Die Regionen können eigene Richtlinien für die Durchführung der Pokalmeisterschaftsspiele des DHB 
festlegen. 

(Änderungen gelten ab dem 01. Juli 2024)

(Änderungen gelten ab dem 01. Juli 2024)
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(5) 

(6) 

(7) 

(1) 

(2) 

(3) 

(5) 

(1) 

(2) 

(1) 

a)

Für den Pokal können abweichende Regelungen in den Durchführungsbestimmungen geregelt werden, die 
vom Präsidium zu beschließen sind.

(4) 

(Änderungen gelten ab dem 01. Juli 2024)
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b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(2) 

(3) 

(1) 

a) 

b)
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(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

1. 

2. 

3.
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4. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f.
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2)
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(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i)
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(1) 

a) 

b) 

c) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

(2) 

(1)
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(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3)
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(1) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5)

Die Anzahl der Ausleihe von lokal ausgebildeten Spielern (§ 34 Absatz 6), die am Tag der jeweiligen 
Ausleihanzeige das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben ist innerhalb der Bundesligen Männer vor dem 01. 
April eines Spieljahres unbegrenzt möglich. 

h)
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3)

Ein Verein der Bundesligen Männer darf lokal ausgebildete Spieler mit vertraglicher Bindung an einen anderen Verein zum
Einsatz in der Bundesliga oder Zweiten Bundesliga auch in der derselben Staffel ausleihen, der Spieler ist dann aber nur 
einmal für den Zweitverein während der Dauer der Ausleihe spielberechtigt. Voraussetzung ist, dass eine vertragliche Bindung 
mit dem ausleihenden Verein auch nach dem Ende der Ausleihe besteht.  Über die Ausleihe ist eine schriftliche Vereinbarung 
zwischen dem Spieler und den beiden betroffenen Vereinen zu treffen. Die Ausleihe von Spielern zu einem anderen Verein 
stellt keinen Vereinswechsel dar. Die Rückkehr des Spielers nach Ablauf der Ausleihefrist zum ausleihenden Verein stellt 
ebenfalls keinen Vereinswechsel dar und ist nur vor dem 01. April in der folgenden Spielsaison möglich. 

§ 69 b Ausleihe von lokal ausgebildeten Spielern vor Vollendung des 23. Lebensjahres
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

a) 

b) 

(1)

Wenn die an dem geplanten Freundschaftsspiel oder Turnier teilnehmenden Spieler der anzeigenden Mannschaft zu 
einer Mannschaft oberhalb einer Mannschaft auf Regionsebene gehört.

Wenn die an dem geplanten Freundschaftsspiel oder Turnier teilnehmenden Spieler der anzeigenden Mannschaft zu einer 
Landesliga, Regionsoberliga, Regionsliga- oder Regionsklasse gehört.

(Änderungen gelten ab dem 01. Juli 2024)
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(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1)
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(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

a) 

b)
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c) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

a) 

b) 

c) 

(2) 

d) 

e) 

f) 

(3) 

(4) 

(1)
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(1) 

(2) 

(3) 

a) 

b) 

(4)
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(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2)

Die für Repräsentativ- oder Übungsspiele aufgestellten oder zu Lehrgängen einberufenen Spieler sollen 
sich im Verhinderungsfalle so rechtzeitig entschuldigen, dass ihre Absage spätestens 8 Tage vor dem 
Spiel oder dem Lehrgang an die einberufene Stelle abgegangen ist (Poststempel Eingangsdatum).

Der Verlegungsantrag gem. § 82 Ziffer 6. SpO DHB muss spätestens zehn Tage vor dem Spiel bei der 
zuständigen spielleitenden Stelle gestellt sein (Poststempel Eingangsdatum). Diese Frist gilt nicht für 
Einberufung durch den DHB.

Städtespiele, Lehrgänge, Spiele und Turniere von Auswahlmannschaften sowie Pokalmeisterschaftsspiele 
werden von den im HVNB eingesetzten Instanzen durchgeführt.

(Änderungen gelten ab dem 01. Juli 2024)
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(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 




